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Uber die Auswertung und Verallgemeinerung 
von Erfahrungen des Kreisgerichts Torgau 
für die Justizorgane des Bezirks Leipzig

Die Hinweise der Partei der Arbeiterklasse, die sie 
insbesondere auf dem 9. Plenum des Zentralkomitees 
der SED zum gegenwärtigen Stand unserer Entwicklung 
auf dem Wege zum Sieg des Sozialismus in der Deut
schen Demokratischen Republik gegeben hat, und die 
Forderung, „eine höhere Qualität der Arbeit in den 
Staats- und Wirtschaftsorganen“! zn erreichen, haben 
auch die Justizorgane veranlaßt, ihre bisherige Arbeits
weise kritisch zu überprüfen.
Die Entwicklung im Kreis Torgau beweist, wie eine 
gute und koordinierte Leitungstätigkeit zur Erfüllung 
unserer volkswirtschaftlichen Ziele und damit zur Lö
sung auch unserer politischen Aufgaben beiträgt.1 2 
Die Situation im Kreis Torgau war bis Mitte dieses 
Jahres so, daß die leitenden Funktionäre es nicht rich
tig verstanden hatten, entsprechend den Beschlüssen 
der Partei und durch die richtige Einschätzung der 
politischen und wirtschaftlichen Situation im Kreis
gebiet ihre verantwortungsvolle Aufgabe der Führung 
und Leitung auszuüben. Zwischen den örtlichen Or
ganen der Staatsmacht und den Sicherheitsorganen war 
nur eine sehr lose Verbindung vorhanden. Von einem 
planmäßigen und organisierten Zusammenwirken zur 
Lösung der Aufgaben im Kreis konnte bis dahin kaum 
die Rede sein. Durchaus gute Einzelbeispiele auch in der 
Rechtsprechung des Kreisgerichts, die zur Überwindung 
ökonomischer Schwerpunkte beitrugen, waren nicht als 
Ergebnis des koordinierten und planmäßigen Zusam
menwirkens zu betrachten. Die Anleitung der übrigen 
Staats- und Wirtschaftsorgane im Kreis Torgau durch 
den Rat des Kreises bestand in' erster Linie in bloßer 
administrativer Durchsetzung der jeweils wichtigsten 
Maßnahmen und beschränkte sich im wesentlichen auf 
einfaches Registrieren der Vorgänge im Kreis.
Der Entschließungsentwurf des Rates des Kreises zu 
den Schlußfolgerungen aus dem 8. Plenum des Zentral
komitees der SED enthielt zum Beispiel keinerlei Hin
weise zu den wichtigen Aufgaben, die auch den Sicher
heitsorganen hieraus erwuchsen. Diese Beschlußvorlage 
war ohne Mitwirkung der Sicherheitsorgane ausgear
beitet worden. Eine Anzahl von Schwierigkeiten und 
Mängeln, die bei der sozialistischen Umgestaltung der 
Landwirtschaft auftraten, waren zwar genannt, aber 
lediglich ressortmäßig analysiert worden. Die Klassen
kampfsituation und die Fragen der Ordnung und 
Sicherheit in den Dörfern waren völlig unberücksich
tigt geblieben. Ebensowenig hatte man sich mit der 
Bildung der Ständigen Kommissionen Innere Angele
genheiten, öffentliche Ordnung und Sicherheit beschäf
tigt, so daß etwa im Mai dieses Jahres in den 49 Ge-
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meinden und Städten des Kreises nur 16 Kommissionen 
formal gebildet worden waren.

Diese Feststellungen veranlaßten die Justizverwal
tungsstelle, sich gerade mit der Arbeitsweise des Kreis
gerichts Torgau zu beschäftigen, um zu helfen und ein 
Beispiel zu schaffen, wie durch das Zusammenwirken 
sämtlicher Staatsorgane und eine planmäßige Recht
sprechung die Justizorgane einen entscheidenden Bei
trag zur Durchsetzung unserer wirtschaftlichen Plan
aufgaben leisten können. •

Klarheit in den Grundfragen ist die Voraussetzung

Ein Umschwung in der Arbeitsweise des Staatsappa
rates trat im Kreis Torgau nach der 2. Kreisdelegier
tenkonferenz der SED ein. Heute herrscht eine Atmo
sphäre des gegenseitigen Zusammenwirkens der ein
zelnen mit der Durchsetzung staatlicher Aufgaben 
betrauten Organe.

Die Aufgaben des Gerichts — die Leitungstätigkeit 
innerhalb der eigenen Dienststelle zu verbessern, einen 
engeren Kontakt zwischen den Dienststellen der 
Sicherheitsorgane herzustellen, seine Arbeitspläne mit 
denen des Rates des Kreises abzustimmen und bei der 
Vorbereitung von Rats- und Kreistagssitzungen aktiv 
mitzuwirken — wurden in letzter Zeit bereits gut ge
löst. Dazu trugen wesentlich die Beratungen beim 
1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Kreises 
bei, die nunmehr regelmäßig durchgeführt werden.

Vor allen Dingen war es erforderlich, Klarheit über 
die führende Rolle der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands zu schaffen, weil das die Voraussetzung 
dafür ist, daß die Beschlüsse der Partei der Arbeiter
klasse durchgeführt werden. Dabei kommt es jetzt 
darauf an, sich zu überlegen und festzulegen, wie die 
Beschlüsse der Partei in der täglichen Arbeit durch
gesetzt werden müssen.

Aus der Arbeit der Justizorgane des Kreises Torgau
In drei LPGs arbeiten z. Z. Brigaden der Partei, um 
konkrete Veränderungen zu erzielen und die gewon
nenen Erfahrungen auch für die Überwindung von 
Mängeln und Schwächen in anderen LPGs zu über
tragen. Der Kreisstaatsanwalt und der Direktor des 
Kreisgerichts nehmen an der Arbeit dieser Brigaden 
teil. Sie untersuchen besonders die Fragen der sozia
listischen Gesetzlichkeit (Einhaltung des Statuts, der 
Betriebs- und Stallordnung usw.). Alle auftretende Pro
bleme, z. B. der Arbeitsmoral, des Umfangs der persön
lichen Hauswirtschaft, der Entlohnung als Schichttrakto
risten usw., werden mit den Genossenschaftsbauern be
raten. Sie erläutern den Genossenschaftsbauern weiter
hin die Rechtsprechung des Kreisgerichts, um durch die 
Auswertung der Verfahren, die mit den Fragen der 
Landwirtschaft verbunden sind, zur Entwicklung und 
Festigung der Arbeitsmoral und -disziplin beizutragen. 
So war z. B. folgender Vorfall in der Gemeinde St. der
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